
Finanzamt  Kö1n-A1tstadt
Veran1agungsbezirk  006
Steuernummer  214/5864/0676
(Bitte  bei  Rückfragen  und  Zah1ungen  angeben)

50676  Kö1n
Am  Weidenbach  2 -4

Telefon  0221/2026-525864
Te1efax  0800  10092675214

17.06.2022

Finanzamt, Postfach 250140, 50517 Köln

Repoh1,  Bü1termann  & Hauch  Ste
uerberater  PartG  mbB
Theodor-Heuss-Ring  20
50668  Kö1n

llf"üffl$ §lF.t.»S

Bescheid

':7(1Juni 2022
für  2020  über

Körperschaftsteuer

a1s  Empfangsbevo11mächtigter  f(Jr

Rhein  F1anke  gGmbH
Koe1hoffstr.  2 a,  50676  Köln

Der  Bescheid  ist  nach  § 165  Abs.  1 Satz  2 Aü teilweise  vor1äufig.

Festsetzung

Körperschaft-
steuer

€

So1idaritäts-
zuschlag

- €

Insgesamt

€

festgesetzt  werden 0 , OO 0 , OO 0 , OO

Abrechnung  in  €
nach  dem Stand  vom  10.06.22
abzurechnen  sind
bereits  gezahlt

0 , OO
0 , OO

0 , OO
0 , OO

0 , OO
0 , OO

Ihr  Konto  ist  ausgeg1ichen.

Die  Hinweise  im Zusammenhang  mit  der  Steuerbefreiung  ergeben  sich  aus  der  An1age  zum Bescheid.

Besteuer  ungsgr  und1  agen

Berect'inung  des  zu versteuernden  Einkommens

Steuer1icher  JahresLiberschuss/-feh1betrag

Einkommen  / zu versteuerndes  Einkommen  . .

Berechnung  der  Körperscttaftsteuer

Körperschaftsteuer  bei  zu versteuerndem  Einkommen  von.

Tarifbe1astung  / festgesetzte  Körperschaftsteuer  . . .

o

Konto  der  Finanzkasse:

Weitere  Informationen  auf  der  'letzten  Seite  oder  im
Internet  unter  www.finanzverwaHung.nrw.de

>>>  WinGF  <<<  "64.047"
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Kreditinstitut  :
BBk Kö1ri
IBAN DE93 3700  0000  0037  0015  01  BIC MARKDEF1370

"056061"
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Er1äuterungen
Die  Festsetzung  des So1idaritätszusch1ages  ist  gemärl  9 165 Abs.  1 Satz  2 Nr.  3 Aü hinsicht1ich  der
Verfassungsmäßigkeit  des So1idaritätszusch1aggesetzes  1995  vor1äufig.
Die  Vor1äufigkeitserk1ärung  erfasst  sowoh'l  die  Frage,  ob die  angeführten  gesetz1ichen  Vorschr'iften
mit  höherrangigem  Recht  vereinbar  sind,  a1s auch  den Fa11,  dass  das Bundesverfassungsgericht  oder
der  Bundesfinanzhof  die  streitige  verfassungsrecht1iche  Frage  durch  verfassungskonforme  Aus1egung
der  angeführten  gesetz1ichen  Vorschriften  entscheidet  (BFH-Urtei1  vom 30.  September  2010  -  III  R
39/08  -  BStB1  2011  II  S.  11).  Die  Vor1äufigkeitserk1ärung  erfo1gt  1edig1ich  aus
verfahrenstechnischen  Gründen.  Sie  ist  nicht  dahin  zu verstehen,  dass  die  im Vor1äufigkeitsvermerk
angeführten  gesetz1ichen  Vorschriften  a1s verfassungswidrig  oder  als  gegen  Unionsrecht  verstof3end
angesehen  werden.  Soweit  die  Vor1äufigkeitserk1ärung  die  Frage  der  Verfassungsmäßigkeit  einer  Norm
betrifft,  ist  sie  außerdem  nicht  dahingehend  zu  verstehen,  dass  die  Finanzverwa1tung  es für
mog1ich  hält,  das  Bundesverfassungsgericht  oder  der  Bundesfinanzhof  konne  die  im
Vor1äufigkeitsvermerk  angef(]hrte  Rechtsnorm  gegen  ihren  Wort1aut  aus1egen.
So11te  aufgrund  einer  diesbezC)g1ichen  Entscheidung  des Gerichtshofs  der  Europäischen  Union,  des
Bundesverfassungsgerichts  oder  des  Bundesfinanzhofs  diese  Steuerfestsetzung  aufzuheben  oder  zu
ändern  sein,  wird  die  Aufhebung  oder  Anderung  von Amts  wegen  vorgenommen;  ein  E I  N S P R U C H
ist  insoweit  N I  C H T E R F ü R D E R L I  C H.

Dat  enschut  zhi  nweis  :

Informationen  über  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  in der  Steuerverwa1tung  und über  Ihre
Rechte  nach  der  Datenschutz-Grundverordnung  sowie  uber  Ihre  Ansprechpartner  in Datenschutzfragen
entnehmen  Sie  bitte  dem  a11gemeinen  Informationsschreiben  der  Finanzverwa1tung.  Dieses
Informationsschreiben  finden  Sie  unter  www.finanzamt.de  (unter  der  Rubrik  "Datenschutz")  oder
erha1ten  Sie  bei  Ihrem  Finanzamt.

Recht  sbehe1f'sbe  lenr  ung
Die  Festsetzung  der  Körperschaftsteuer  und des So1idaritätszusch1ags  kann  mit  dem Einspruch  ange-
fochten  werden.
Ein  Einspruch  ist  jedoch  ausgesch1ossen,  soweit  dieser  Bescheid  einen  Verwa1tungsakt  ändert  oder
er5etzt,  gegen  den ein  zu1assiger  Einspruch  oder  (nach  einem  zu1ässigen  Einspruch)  eine  zu1assige
K1age,  Revision  oder  Nichtzu1assungsbeschwerde  anhängig  ist.  In  diesem  Fa1l  wird  der  neue
Verwa1tungsakt  Gegenstand  des  Rechtsbehe1fsverfahrens.  Dies  gi1t  auch,  soweit  sich  ein
angefochtener  Vorauszahfüngsbescheid  durch  die  Jahressteuerfestsetzung  er1edigt.
[)er  Einspruch  ist  bei  dem vorbezeichneten  Finanzamt  schrift1ich  einzureichen,  diesem  e1ektronisch
zu übermitte1n  oder  dort  zur  Niederschrift  zu  erk1ären.
Die  Frist  f(ir  die  Einlegung  eines  Einspruchs  beträgt  einen  IVlonat.  Sie  beginnt  mit  Afüauf  des
Tages,  an  dem  Ihnen  dieser  Bescheid  bekannt  gegeben  worden  ist.  Bei  Zusendung  durch  einfachen
Brief  oder  Zuste11ung  mitte1s  Einschrefben  durch  Ubergabe  giH  die  Bekanntgabe  mit  dem dritten  Tag
nach  Aufgabe  zur  Post  a1s  bewirkt,  es  sei  denn,  dass  der  Bescheid  zu einem  spateren  Zeitpunkt
zugegangen  ist.
Bei  Zuste1füng  mit  Zuste11ungsurkunde  oder  mittels  Einschreiben  mit  Rückschein  oder  gegen  Em-
pfangsbekenntnis  ist  Tag der  Bekanntgabe  der  Tag der  Zustelfüng.

Zu  Ihrer  Information:
Wenn  Sie  beabsichtigen,  einen  Einspruch  e1ektronisch  einzu1egen,  wird  empfohlen,  den  Einspruch
uber  "Mein  ELSTER"  (www.e1ster.de)  oder  jede  andere  Steuer-Software,  die  die  tVlög1ichkeit  des
e1ektronischen  Einspruchs  anbietet,  zu  übermitte1n.

weitere  Informationen

Öffnungszei  ten

A gemeine  Sprechzeiten
Mo.-Fr.  8.00-12.00  Uhr
Di.  auch  13.00-15.00  Uhr
und  nach  Vereinbarung

Nahverkehrsanbindung  :
KVB Linien  3,4,  12,  15  16 und  18  bis  Poststr.  bzw.  Barbarossap  atz

>>>  WinGF  <«



Finanzamt  Kö1n-A1tstodt
Steuernummer  214/5B64/0676

Rhein  F1anke  gGmbH

Koe1hoffstr.  2a
50676  Kö1n

50676  Kö1n

Anlage  1 zum  Bescheid

17.06.2022

für  2020  über
Körperschaftsteuer

umfang  der Steuerbefrefüng
Die Körperschaft  ist  tei1weise  nach  § 5 Abs.  1 Nr.  9 KStG von der  Körperschaftsteuer  bejreit.

Hinweise  zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft  fördert  im Sinne  der % 51 ff.  Aü aussch1ieß1ich  und unmitte1bar  fo1gende
gemeinnützige  Zwecke:
- Förderung  der  Jugendhi1fe  (§ 52 Abs.  2 Satz  1 Nr.  4 AÜ)

Hinweis  zur  Ausste11ung  von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft  ist  berechtigt,  fCir Spenden,  die  1hr  zur  Verwendung  für  diese  Zwecke  zugewendet
werden,  Zuwendungsbestätigungen  nach amt1ich  vorgeschriebenem  Vordruck  (fi 50 Abs.  1 EStDV)  auszu-
ste11en.  Die amt1ichen  Muster  für  die  Ausste1füng  steuer1icher  Zuwendungsbestätigungen  stehen  im
Internet  unter  https://www.formu1are-bfinv.de  als  ausfü11bare  Formu1are  zur Verfügung.

Zuwendungsbestätigungen  fLir Spenden  und ggf.  Mitg1iedsbeiträge  dürfen  nur  ausgeste11t  werden,
wenn das Datu#  dieses  Freiste11ungsbescheides  nicht  1anger  a1s fünf  Jahre  zuruck1iegt.  Die Frist
ist  taggenau  zu berechnen  (§ 63 Abs.  5 Aü).

Haftung  bei  unrfchtigen  Zuwendungsbestätigungen  und feh1verwendeten  Zuwendungen
Wer vorsätz1ich  oder  grob  fahr1ässig  eine  unrichtige  Zuwendungsbestätigung  ausste'l1t  oder  veran-
1asst,  dass  Zuwendungen  nicht  zu den  in der  Zuwendungsbestatigung  angegebenen  steuerbegunstigten
Zwecken  verwendet  werden,  haftet  für  die  entgangene  Steuer.  Dabei  wird  die  entgangene  Einkommen-
steuer  oder  Körperschaftsteuer  mit  30 %, die  entgangene  Gewerbesteuer  pauschal  mit  15% der  Zuwen-
dung angesetzt  (ffi 10b Abs.  4 EStG,  5 9.Abs.  3 KStG,  % 9 Nr.  5 GewStG).

Hinweis  zum Kapita1ertragsteuerabzug
Bei Kapita1erträgen,  die  bis  zum 31.  12.2023  zuf1ießen,  reicht  für  die  Abstandnahme  vom KapitaJ-
ertragsteuerabzug  nach fi 44a Abs.  4 und 7 sowie  Abs.  4b Satz  1 Nr.  3 und Abs.  10 Satz  1 Nr.  3
EStG die  Vor1age  dieser  An'lage  oder  die  Über1assung  einer  amtlich  beg1aubigten  Kopie  dieser
Anlage  aus.  Das Gleiche  gi1t  bis  zum o.  a.  Zeitpunkt  für  die  Erstattung  von Kapita1ertrag-
steuer  nach ffi 44b Abs.  6 Satz  1 Nr.  3 EStG durch  das depotfCihrende  Kredit-  oder  Finanzdienst1ei-
e  * i i ri  ri  e  4 ri  e  + 4 +  i i +

Die Vor1age  dieser  An1age  zum Bescheid
Geschäftsbetrieb  anfa11en,  fCir  den  die

ist  unzulässig,  wenn die  Erträge  in einem  wirtschaft1ichen
Befreiung  von der Körperschaftsteuer  ausgesch1ossen  ist.

Anmerkungen
B.i.tte  beachten  Sie,  dass  die  Inanspruchnahme  der Steuerbefreiungen  auch  in Zukunft  von der  tat-
sach1ichen  Geschäftsführung  abhängt,  die  der Nachprüfung  durch  das Finanzamt  - ggf.  im Rahmen  ei-
ner Außenprüfung  - unter1iegt.  Die tatsäch1iche  Geschäftsffihrung  muss auf  die  aussch1ieß1iche
und unmitte1bare  Erfü11ung  der steuerbegünstigten  Zwecke  gerichtet  sein  und die  Bestimmungen  der
Satzung  beachten.
Dies  muss auch künftig  durch  ordnungsmäßige  Aufzeichnungen  (Aufste1füng  der  Einnahmen  und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht,  Vermögensübersicht  mit Nachweisen  über  Bi1dung  und  Entwickfüng  der  R(]ck-
1agen)  nachgewiesen  werden  (g 63 Aü).

weitere  Informationen

Öffnungszei  ten

A 1geme1ne  Sprechzeiten
Mo.-Fr.  8 00-12.00  Uhr
Di.  auch  13.00-15.00  Uhr
und nach Vereinbarung

Nahverkehrsanbi  ndung  :
KVB Linien  3,4  12,15,  16 und  18 bis  Poststr.  bzw.  Barbarossaplatz
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F'inanzamt  Kö1n-A1tstadt
Veran1agungsbezirk  006
Steuernummer  214/5864/C)876
(Bitte  bei  Rückfragen  und  Zah1ungen  angeben)

50676  Kö1n
Am Weidenbach  2 -4

Te1efon  0221/2026-525864
Te1efax  0800  10092675214

17.06.2022

Finanzamt Postfach 25fü4C), 50517 Köln

Repoh1,  Bü1termann  & Hauch  Ste
uerberater  PartG  mbB
Theodor-Heuss-Ring  20
50668  Kö1n

a1s  Empfangsbevo11mächtigter  für

Rhein  Flanke  gGmbH
Koe1hoffstr.  2 a,  50676  Kö1n

Festste1  1ung

1.17@1 bi? li  '

12 0,!!!!2! 2ü22
Bescheid

zum 31 . 12.  2020

über  die  gesonderte  Festste1lung

von  Besteuerungsgrund1agen  nach

S 27  AbS.  2 KStG

und  S 28  Abs.  5 Satz  3 KStG

Gesonderte  Festste1lung  der  Besteuerungsgrund1agen  gem.  % 27 und 28 KStG

Es  wird  festgeste11t  :
das  steuerliche  Einlagekonto  zum 31.  12.2020  . . . . . . . . . . . . . . .
das durch  Umwand1ung  von  ROck1agen  entstandene  Nennkapita1  zum 31.  12.2020

Ermftt1ung  des steue2ichen  Efn1agekontos  und des Sonderausweises

VorspaHe

Anfangsbest  ände
Bestand  gemäß  6 27 Abs.  2 Satz  1 KStG zum

Sch1uss  des vorangegangenen  Wirtschaftsjahres
Bestand  gemäß 'ffi 28 Abs.  1 Satz  3 und  4 KStG

zum Schfüss  des vorangegangenen  Wirtschaftsjahres

Endbestände  zum Sch1uss  des  Wirtschaftsjahres

Er1äuterungen

[)at  enschut  zhi  nweis  :

steuer1iches
Ein1agekonto

€

o

o

Sonder-
ausweis

€

o

o

Informationen  über  die  Verarbeitung  personenbezogener  Daten  in der  Steuerverwaltung  und  über  Ihre
Rechte  nach  der  Datenschutz-Grundverordnung  sowie  uber  Ihre  Ansprechpartner  in  Datenschutzfragen
entnehmen  Sie  bitte  dem  a11gemeinen  Informationsschreiben  der  Finanzverwa1tung.  Dieses
Informationsschreiben  finden  Sie  unter  www.finanzamt.de  (unter  der  Rubrik  "Datenschutz")  oder
erha1ten  Sie  bei  Ihrem  Finanzamt.

Zu  Ihrer  Information:
Wenn  Sie  beabsichtigen,  einen  Einspruch  e1ektronisch  einzu1egen,  wird  empfoh1en,  den  Einspruch
über  "Mein  ELSTER"  (www.e1ster.de)  oder  jede  andere  Steuer-Software,  die  die  Mög1ichkeit  des
elektronischen  Einspruchs  anb1etet,  zu  ubermitte1n.

>>>  WinGF  <<<  *64.049*
"056063"


